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Transparente

Ca. 25 Personen, zumeist .lugendl lche

Am "llenkerhaus" hingen folgende vier TransDarente:

"Hochhaus ohne Phantasie.
Nle genug Grünzonen, Bäume, Frelräum€.
Die Bäuflrma schlägt nteder zu.
oarum hat das Henkerhaus kelne Ruh.
Die Gnomen schlagen rleder zu.
llenker gr0sst Abbruch-llonegger. "

Als unser Dlenst am l. Juni 1987, gegen 0700 h erfuhr, dass einige
Jugendliche beim "thnkerhaus" gegen den Abbruch desselben protestier-

ten und die Abbrucharbelter ln ihrer Arbeit behlnderten, begaben rir

uns an die vorgenannte oertlichkeit. Die Ft{Z rurde orlentlert. Die

Slpo traf die notyendigen Dispositionen. Es rurde auch Verblndung mit

der Kapo aufgenonnen, zunal das "lhnkerhaus" dem Staat zürlch gehört.

Ilr stellten an ort und Stelle fest, dass die Ratsmitglieder, t{lklaus
Scherr und lalter, _, bei den Besetzern des Abbruchgeländes

standen und diskutierten, Ein Löffelbagger und ein Träx der Abbruch-
Flrma Zlltener A6, Kreuzplatz 20, Zürlch 8, rurden von einigen ge-

setzern bestiegen. Gegenüber dem Abbruchgelände stand eln Lastrngen
derselben Flrna. Die Besetzer sprachen mlt dem Chauffeur.

llegen elner Indiskretlon hatten dle PoCH und dle Grllne Partel erfahr€n,
dass das "Henkerhaus' am l. 6. 1987, frtihmorgens um 0400 h, abgebrochen
rerden sollte, Seitens der Kantonalen Baudirektion rollte man mögliche
Aktlonen von Drittpersonen venneiden. Die rechtzeitigen Reaktionen

seitens der vorgenannten Parteien und des Heimatschutzes blieben dann

aber nicht aus.

oie Besetzer des Abbruchhauses hielten slch vorerst nur auf dem Zu-
fahrtsreg zu dlesem objekt auf, betraten es Jedoch verelnzelt gegen

0930 h. llr sahen sechs Jugendliche an zHel offenen Fenstern des Ab-
bruchobJektes stehen. Sie versuchten offensichtlich bis zuletzt den
Abbruch des,rie sie ervähnten, "schutzvürdigen Henkerhauses" zu verhin-
dern.

le angeruckte Xantonspollzei setzte den Besetzern um 0950 h eine
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lOnlnütige Frist zum Verlassen des Abbruchobjektes. tln 1000 h rurden
noch fünf Jugendllche seltens der (apo aus dem Areal begleitet. Geyalt
musste nlcht angerrendet rerden.

Sobatd das Abbruchgelände frei von Besetzern wör, xurden die Saumaschi-
nen in Aktion gesetzt. l loch am selben Vormittag lurde das "Henkerhaus"

unter dem Schutz der Kapo abgebrochen.

Dle G€gner der neuen Zürcher Börse yollen reiterhln mlt Volks- und
Elnzelinitiatlven den liederaufbau des "Henkerhauses" verlangen.
Dle Reglerung des Kantons Zilrlch besitzt ledoch als Bauherrin dle Be-
ulll lgung zun Börsenneubau an der Selnaustrasse.

t6 dt.a 10.lr@^.




